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RS OGH 1969/4/22 8Ob57/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1969

Norm

ABGB §480

ABGB §481

ABGB §863 E

ABGB §863 I

Rechtssatz

Die stillschweigend und unentgeltlich eingeräumte Dienstbarkeit, über dem dienenden Grundstück die

Seilschwebebahn zu betreiben und das Grundstück aus betrieblichen Gründen betreten zu dürfen, geht auch ohne

Einverleibung infolge Offenkundigkeit des Seilbahnbetriebes auf spätere Erwerber des Grundstückes über.
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